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Haftungsausschlusserklärung  
 

 
zu Gunsten der Firma  
 
Mosel on Wheels 
Inh. Nicole Orio 
Hohlweg 12 
54492 Erden 
 
Dem Inhaber sowie Angestellten oder Erfüllungsgehilfen der Mosel on Wheels (nachfolgend 
"der Veranstalter") erklärt der Unterzeichner (nachfolgend "der Teilnehmer"), anlässlich der 
Teilnahme an einer geführten Segwaytour, folgende Informationen, Handlungsempfehlungen, 
Verhaltensregeln zur Kenntnis genommen zu haben und diese zu befolgen: 
 

1. Grundlegende Funktionsweise des Segway PT 

Das Segway Personal Transporter (Segway PT) ist ein einachsiges Elektro-
Kraftfahrzeug mit einer elektronisch regulierten Balance-Automatik. Die Bedienung 
erfolgt stehend auf der Plattform. 

Das Fahrzeug ist „in Ruhe“, sobald die Plattform horizontal positioniert ist. 

Zum Anfahren verlagert der Fahrer sein Körpergewicht bewusst dosiert nach vorn. 
Zum Bremsen lehnt sich der Fahrer nach hinten, bei geringen Geschwindigkeiten, 
etwa unter 6 km/h, reicht ein einfaches Aufrichten, so dass sich die Plattform wieder in 
der Horizontale befindet. 

Das Kurvenfahren erfolgt intuitiv durch Bewegung der Lenkstange, die wie ein Joystick 
funktioniert, nach links oder rechts. 

Während der Fahrt sollten beide Füße immer unverändert auf der Plattform bleiben, 
möglichst über der Achse. Beide Hände sind aus Sicherheitsgründen am Lenker zu 
lassen. 

Die Höchstgeschwindigkeit des Segway PT beträgt 18,5 km/h. Der kürzeste Bremsweg 
aus voller Fahrt wurde in Tests des Herstellers bei 2,55m erreicht.  

 

2. Allgemeine Verhaltensregeln 

Der Teilnehmer einer Veranstaltung (Tour/Parcours/sonstige Veranstaltung) ist ein 
Mieter und damit zur Sorgfalt im Umgang mit dem ihm überlassenen Segway PT 
verpflichtet. 

Der Teilnehmer handelt selbstverantwortlich und auf eigene Gefahr. Er ist sich der 
Gefahren und Risiken bewusst, die daraus resultieren, dass er (in der Regel) keine 
oder nur geringe Erfahrungen mit dem Segway PT hat. 

Minderjährige (unter 18 Jahre) dürfen nur im Beisein eines Erziehungsberechtigten an 
einer Veranstaltung/Tour teilnehmen und benötigen zur Nutzung eines Segway PT das 
schriftliche Einverständnis eines Erziehungsberechtigten. (Unterschrift auf der 
Haftungsausschlusserklärung) 
 
Folgende Sicherheitshinweise sind dringend zu beachten:  
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Gebotene Verhaltensregeln auf geführten Segwaytouren im 

öffentlichen Verkehrsraum: 

a. Richten Sie sich unbedingt nach den Anweisungen des Tourguides, dessen 
Fahrverhalten und dessen Route 

b. Weichen Sie nicht ungefragt von der vorgegebenen Strecke ab 
c. Fahren Sie niemals rückwärts, da eine erhöhte Unfallgefahr besteht. 
d. Bewegen Sie beim Auf- und Absteigen die Lenkstange nicht aus der Position. 

Wenden Sie sich beim Auf- und Absteigen an die Aufsichtsperson, warten Sie 
gegebenenfalls ruhig auf dem Segway PT stehend. 

e. Fahren Sie immer mit angepasster Geschwindigkeit in der Gruppe, halten Sie 
genügend Abstand (fahren Sie, wenn es geht, versetzt) 

f. Es muss einzeln hintereinander fahren, darf sich nicht an fahrende Fahrzeuge 
anhängen und nicht freihändig fahren. 

g. Achten Sie immer auf andere Gäste, vor allem, wenn diese erste 
Fahrversuche unternehmen. 

h. Seien Sie im Straßenverkehr rücksichtsvoll, vorbildlich und bewegen Sie sich 
auf den rechtlich vorgegebenen Wegen und Straßen (Radwege, 
Seitenstreifen, innerörtliche Straßen) 

i. Mit Segways darf von dem Gebot, auf Fahrbahnen mit mehreren Fahrstreifen 
möglichst weit rechts zu fahren, nicht abgewichen werden. 

j. Eine Richtungsänderung ist so rechtzeitig und deutlich durch Handzeichen 
anzukündigen, dass andere Verkehrsteilnehmer ihr Verhalten daran 
ausrichten können. 

k. Wer ein Segway auf Radverkehrsflächen führt, muss auf den Radverkehr 
Rücksicht nehmen und erforderlichenfalls die Geschwindigkeit an den 
Radverkehr anpassen. Wer ein Segway führt, muss schnellerem Radverkehr 
das Überholen ohne Behinderung ermöglichen.  

l. Auf gemeinsamen Geh- und Radwegen haben Fußgänger Vorrang und dürfen 
weder behindert noch gefährdet werden. Erforderlichenfalls muss die 
Geschwindigkeit an den Fußgängerverkehr angepasst werden. 

m. Tragen Sie immer einen Helm 
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Regeln im Segwayparcours: 

a. Verhalten Sie sich im Segwayparcours rücksichtsvoll, insbesondere im 
Eingangsbereich, wo Gäste zum ersten Mal auf den Segway PT aufsteigen; 
passen Sie Ihre Geschwindigkeit den gegebenen räumlichen Bedingungen an 

b. Steigen Sie niemals allein auf den Segway PT, warten Sie auf ihren Instruktor 

c. Verlassen Sie nie den Parcours umgrenzten Bereich 

d. Tragen Sie gegebenenfalls einen Helm (Probefahrten ohne Helm auf eigenes 
Risiko) 

e. Probefahrten können auch Kinder ab 10 Jahre genießen, allerdings 
ausdrücklich im Beisein der Eltern oder eines Elternteils oder eines 
Erziehungsberechtigten (allerdings nicht Freunde, Nachbarn, Großeltern, 
Geschwister oder weitere Verwandte) 

f. Probefahrten für Kinder finden ausdrücklich nur dann statt, wenn der 
Instruktor dies nach eigenem Ermessen befürwortet (Ausschlusskriterien 
können sein: zu geringes Körpergewicht, zu geringe Körpergröße) 

g. Die Zeit der Probefahrt richtet sich nach Andrang und nach Ermessen des 
Instruktors, es gibt keinen Rechtsanspruch auf eine bestimmte Zeit 
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3. Zivil- und strafrechtliche Verantwortung 

Der Teilnehmer trägt die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm 
verursachten Schäden einschließlich Personen-Sach- und Vermögensschäden 
innerhalb der Teilnehmergruppe, an Dritten, sowie am Eigentum des Veranstalters. 

Er verpflichtet sich, für solche Schäden in vollem Umfang die Haftung zu übernehmen, 
sofern der Schaden nicht auf einem Ausfall oder Defekt des Segway PT beruht. 

Der Teilnehmer stellt den Veranstalter von jeglicher Haftung für solche Schäden frei, 
es sei denn diese beruhen nachweislich auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des 
Veranstalters. (Für minderjährige Teilnehmer haften analog die Eltern oder 
Erziehungsbevollmächtigte.) 

Der Teilnehmer verzichtet hiermit für sich, seine Rechtsnachfolger und 
Unterhaltsberechtigte auf alle Ansprüche und jedes Recht des Vorgehens oder 
Rückgriffs wegen eines während der Veranstaltung eingetretenen 
Schadensereignisses, gegen den Veranstalter, es sei denn, dieses Schadensereignis 
wurde durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Veranstalters verursacht.  

 

4. Altersbeschränkung 

Der Teilnehmer weißt nach, dass er mindestens 18 Jahre alt ist. Bei Jugendlichen ab 
14 Jahren muss dies ein Erziehungsberechtigter tun.  

Wir weisen darauf hin, dass wir – die Veranstalter – jede strafrechtliche Verantwortung 
ablehnen, die das sogenannte Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gem. § 21 
StVG betreffen.  

 

5. Anweisungen des Tourguides/Instruktors 

Der Teilnehmer leistet unbedingt den Anweisungen des Tourguides/ Instruktors Folge. 
Bei Zuwiderhandlung gegen diese Regel hat der Veranstalter das Recht, den 
Teilnehmer von der Veranstaltung auszuschließen. 

Eine Erstattung des Preises ist ausgeschlossen. 

Rücktransportkosten gehen zu Lasten des Teilnehmers. 

 

6. Körperliche Leistungsfähigkeit 

Der Teilnehmer versichert, dass er sich körperlich und mental in der Lage sieht, an der 
Veranstaltung teilzunehmen und dass er insbesondere 

 

a. keine körperliche Behinderung oder Krankheit hat, die das freie Stehen 
ohne Hilfsmittel nicht ermöglicht 

b. keine geistige Behinderung oder Krankheit hat, die den unmittelbaren 
oder auch nur zeitweiligen Verlust der körperlichen Kontrolle zur Folge 
hat (z. B. Epilepsie) oder den Gleichgewichtssinn beeinflussen  

c. keine die freiwillige Willensbestimmung beeinflussenden Mittel (z. B. 
Drogen, Alkohol) zu sich genommen hat. 
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Schwangere Teilnehmerinnen, dürfen nach eigenem Ermessen und unter Ausschluss 
jeglicher Haftung gegen den Veranstalter an der Segwaytour teilnehmen (gilt auch für 
Probefahrten im Segwayparcours), jedoch rät der Veranstalter davon ab, um keinerlei 
Risiko einzugehen.  

 

7. Bildrechte, Videorechte, Aufnahmen (während der Veranstaltung) 

Der Teilnehmer darf nach eigenem Ermessen Bilder und Videos aufnehmen und diese 
im Internet veröffentlichen. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, seinerseits Bilder und Videos 
aufzunehmen, diese zu speichern und gegebenenfalls zu Marketingzwecken zu 
nutzen. 

Die Nutzung zu Marketingzwecken umfasst die Veröffentlichung auf der Website des 
Veranstalters sowie in Postings auf sozialen Netzwerken. 

Die Bild- und Videodaten werden anonym veröffentlicht, d. h. die Namen der 
Teilnehmer sowie deren Stimmen werden nicht veröffentlicht. 

 

!Sicherheitshinweis! 

Bitte fotografieren oder filmen Sie nicht während der Fahrt, schauen Sie immer 
in Fahrtrichtung, übergeben Sie Ihr Aufnahmegerät dem Tourguide, wenn sich 
Gelegenheit bietet. 

 

8. Datenspeicherung 

Der Teilnehmer ist mit der Speicherung der Daten und der Archivierung dieser 
Erklärung in physischer oder digitaler Form einverstanden. 

Der Veranstalter garantiert, dass die Daten nicht an Dritte herausgegeben werden. 

 

9. Schutzkleidung 

Das Tragen eines Helms wird vom Veranstalter ausdrücklich verlangt. 

Der Veranstalter stellt dem Teilnehmer geeignete Helme zur Verfügung. Eigene Helme 
dürfen vom Teilnehmer mitgebracht und getragen werden.  

 

Der Gerichtsstand ist Wittlich, Deutschland. 
 
Erden, Juni 2019 


